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Kantonsrat 

M 767 

Motion Cozzio Mario und Mit. über eine gesetzliche Regelung für den Umgang 

mit dauernder Amtsunfähigkeit von Amtspersonen 

eröffnet am 11. Mai 2026 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat eine gesetzliche Grundlage für den Um-

gang mit dauernder Amtsunfähigkeit von Amtspersonen auf Gemeinde- und Kantonsebene 

vorzulegen. 

 

Begründung: 

Das luzernische Recht regelt derzeit die Amtsenthebung bei strafbaren Handlungen oder 

Amtspflichtverletzungen (§ 108 Gemeindegesetz), nicht jedoch den Fall, dass eine Amtsper-

son dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, ihr Amt auszuüben, ohne selbst zurückzutreten. Da-

mit besteht eine rechtliche Lücke für ausserordentliche Situationen, in denen eine Behörde 

faktisch beeinträchtigt oder handlungsunfähig werden kann. 

 

Der Regierungsrat hat in der Botschaft B 73 zur Revision des Stimmrechtsgesetzes selbst fest-

gehalten, dass diesbezüglich Handlungsbedarf besteht, die Thematik jedoch den Rahmen der 

Teilrevision sprenge. Ein moderner und funktionsfähiger Staat braucht auch für seltene Aus-

nahmefälle klare institutionelle Verfahren. Dabei geht es nicht um politische Sanktionen, son-

dern um eine rechtsstaatlich geordnete Lösung für Situationen einer objektiven dauernden 

Amtsunfähigkeit. 

 

Der Bund kennt mit Artikel 140a des Parlamentsgesetzes bereits eine entsprechende Rege-

lung für Mitglieder des Bundesrates. Auch andere Kantone haben vergleichbare Instrumente 

geschaffen, so zum Beispiel die Kantone Aargau und Appenzell Ausserrhoden. 

 

Bei der Ausarbeitung der gesetzlichen Grundlage ist insbesondere sicherzustellen, dass: 

 die Voraussetzungen für eine Feststellung dauernder Amtsunfähigkeit klar und restriktiv 

definiert werden, 

 ein rechtsstaatlich einwandfreies Verfahren vorgesehen wird, 

 unabhängige fachliche Beurteilungen einbezogen werden, 

 ein Missbrauch zu politischen Zwecken ausgeschlossen wird. 

 

Mit einer solchen Regelung wird eine heute bestehende Gesetzeslücke geschlossen und die 

institutionelle Handlungsfähigkeit der Gemeinden und des Kantons langfristig gesichert. 

 

Cozzio Mario 

 

Howald Simon, Bossart Rolf, Rölli Franziska, Meyer Judith, Brunner Rosmarie, Dober Karin, 

Küttel Beatrix, Keller-Bucher Agnes, Pfäffli Andrea, Irniger Barbara, Kunz-Schwegler Isabelle, 

Lötscher Hugo, Meier Thomas, Lang Tobias, Senn-Marty Claudia, Koller-Felder Nadine, Wicki 
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Martin, Lang Barbara, Zanolla Lisa, Bucher Mario, Frank Reto, Gerber Fritz, Brücker Urs, 

Dubach Georg, Bärtschi Andreas, Bucher Philipp, Marti André, Wicki-Huonder Claudia, Schärli 

Stephan, Graber Eliane, Piani Carlo, Boog Luca, Berset Ursula, Meier Anja, Schuler Josef, Reng-

gli André, Misticoni Fabrizio, Zbinden Samuel, Koch Hannes, Heselhaus Sabine 

 


